
Finanzierungsmodus Heimplatzierungen 

 

Freiwillige, zivilrechtliche und jugendstrafrechtliche Heimplatzierungen werden durch den Kanton finanziert. Die 

Eltern beteiligen sich nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Unterbringungskosten. Die 

Wohn- und Beschulungskosten bei Schulheimplatzierungen sowie bei Platzierungen in sonderpädagogischen 

Einrichtungen werden durch den Kanton getragen, wobei ein Elternbeitrag erhoben wird. 


